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Verordnung 
über die Baubilanzierung

vom 3. Juni 1971

Die intensiv erweiterte Reproduktion und Erhaltung 
der baulichen Grundfonds entsprechend der planmäßi
gen proportionalen Entwicklung in allen Bereichen der 
Volkswirtschaft erfordert, den volkswirtschaftlich be
gründeten Baubedarf zu sichern. Dazu sind Leistungs
fähigkeit und Effektivität der Bauwirtschaft konti
nuierlich zu erhöhen.

Als Hauptinstrument der Planung ist die Bilanzie
rung des volkswirtschaftlich begründeten Baubedarfs 
und des Bauaufkommens auf der Grundlage des demo
kratischen Zentralismus wirksamer zu machen und zu 
vervollkommnen. Es wird deshalb verordnet:

I.
Geltungsbereich

§ 1
Diese Verordnung gilt für die zentralen und örtlichen 

Staatsorgane, die wirtschaftslteitenden Organe, volks
eigenen Kombinate und Betriebe aller Eigentumsfor
men sowie für Einrichtungen. Sie ist bei der Baubilan
zierung zur Ausarbeitung und Durchführung des Fünf
jahrplanes und der Jahresvolkswirtschaftspläne anzu
wenden.

II.
Grundsätze der Baubilanzierung

§ 2
Hauptaufgaben und Gegenstand der Baubilanzierung

(1) Durch die Staatsorgane, wirtschaftsleitenden Or
gane, Kombinate und Betriebe sind <mit der Baubilan
zierung die in den Beschlüssen zum Fünf jahrpianund j 
den Jahresvolkswirtschaftsplänen festgelegten Bauauf- |

gaben materiell zu sichern und mit hoher Staatsdiszi
plin, mit geringstem Bauaufwand sowie mit kurzen 
Bauzeiten zu verwirklichen. Dazu sind die Baukapazi
täten entsprechend dem volkswirtschaftlich begründe
ten Baubedarf zu entwickeln und ihr effektivster Ein
satz zu gewährleisten. Auf dieser Grundlage ist die 
Einheit von Plan, Bilanz und Vertrag herzustellen.

(2) Die Baubilanzierung ist von der Staatlichen Plan
kommission, dem Ministerium für Bauwesen, den Be-

. zirks- und Kreisbauämtem sowie den volkseigenen 
Baukombinaten und volkseigenen Betrieben im Rah
men der Planung und Leitung des sozialistischen Re- 
produktionsprozeisses in Übereinstimmung mit dem Ab
lauf der Volkswirtschaftsplanung langfristig und kontir 
nuierlich durchzuführen.

(3) Zu bilanzieren ist der volkswirtschaftlich begrün
dete Baubedarf für Investitionen, Baureparaturen und 
für den Export von Spezialbauleistungen mit dem Bau
aufkommen bestehend aus
— der Bauproduktion der Betriebe der Bauwirtschaft,
— der Bauproduktion anderer Bereiche und Zweige,
— der Bauproduktion der Auftraggeber,
— dem Import ausländischer Bauproduktion.

(4) Der volkswirtschaftlich begründete Baubedarf 
wird durch die staatlichen Plankennziffem und staat
lichen Normative der Grundfondsökonomie sowile.durch 
fortschrittliche Bauaufwands- und Bauzeitnormative 
bestimmt. Die Festlegung des volkswirtschaftlich be
gründeten Baubedarfs hat entsprechend den objektiven 
Erfordernissen der planmäßigen proportionalen Ent
wicklung der Volkswirtschaft in der Phase der Vorbe
reitung und Ausarbeitung des Fünfjahrplanes sowie 
der Vorbereitung, Ausarbeitung und Durchführung der 
Jahresvolkswirtschaftspläne in einem stufenweisen Pro
zeß gemäß den Grundsätzen für die Planung und Lei
tung des Prozesses der Reproduktion der Grundfonds 
zu erfolgen.


